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1. Allgemeines

Die Region Hannover ist nach dem Niedersachsischen Brandschutzgesetz (NBrandSchG)
fur die Entgegennahme von Alarmen aus Brandmeldeanlagen (BMA) zustandig.

Im Rahmen eines Konzessionsbetriebes erfolgt die Nutzung der Alarmubertragungsanlage
(AUA) fiir die Entgegennahme von Alarmen aus der Region Hannover, ausgenommen von
Alarmen aus dem Gebiet der Landeshauptstadt Hannover sowie deren Weiterverarbeitung in
der Regionsleitstelle Hannover.

Die Alarmubertragungsanlage dient der Aufschaltung von Ubertragungseinrichtungen (UE)
von Teilnehmern Uber ein Ubertragungssystem zu Anzeige- und Bedieneinheiten in der Re-
gionsleitstelle Hannover.

Auflaufende Gefahrenmeldungen werden in der Regionsleitstelle Hannover angezeigt. Von
dieser werden auf der Grundlage einer Alarm- und Ausriickordnung die zustandigen Einhei-
ten der Feuerwehr alarmiert und eingesetzt.

Neben den Alarmmeldungen kénnen Uber das System Stor- und Betriebsmeldungen tber-
tragen werden. Diese Meldungen werden auf Wunsch in der Serviceleitstelle des Konzessio-
nars angezeigt. Informationen zu auftretenden Stérungen an Teilnehmer- und Ubertragungs-
einrichtungen werden, je nach Betroffenheit, dem Teilnehmer und/oder dem technischen
Servicedienst fir das Anlagensystem Uber angegebene Meldewege mitgeteilt.

1.1 Geltungsbereich und Zweck der Anschlussbedingungen

Diese Anschlussbedingungen regeln die Errichtung und den Betrieb von Brandmelderanla-
gen (BMA) mit direkter Anschaltung an die Alarmiibertragungsanlage (AUA) der:

Region Hannover
Fachbereich Offentliche Sicherheit
Hildesheimer Str. 20
30169 Hannover

Sie gelten fiir Neuanlagen sowie fuir Erweiterungen und Anderungen bestehender Anlagen.

Die Anschlussbedingungen schaffen durch einheitliche Vorgaben zur Technik der BMA die
Voraussetzung fir eine sichere Meldung von Gefahren und sollen die Auslésung von
Falschalarmen weitestgehend unterbinden. Sie ergdnzen oder konkretisieren die unter
Ziffer 1.2 genannten Bestimmungen insbesondere im organisatorischen Bereich, schranken
diese jedoch in Bezug auf die technische Auslegung der BMA in keiner Weise ein.

Einheitliche Vorgaben zum Aufbau der BMA, sowie zur Anordnung ihrer Bestandteile sollen
der Feuerwehr trotz der Vielzahl der in ihrem Zustandigkeitsgebiet vorhandenen Objekte,
sowie unterschiedlichen Anlagen, eine schnelle Orientierung im jeweiligen Objekt und ein
effektives Eingreifen erméglichen.

Mit dem Antrag auf Anschaltung einer BMA an die AUA der Region Hannover, Fachbereich
Offentliche Sicherheit, erkennt der Betreiber der BMA diese Anschlussbedingungen verbind-
lich an und verpflichtet sich zu deren Einhaltung.



1.2 Begriffe und Abklrzungen

AAO -
AGBF -
AUA -
BMA -
BMZ -
DIN -
EN -
FAT -
FBF -
FGB -
FSE -
FSD -
GHS -
GHT -
LFV -

LFZ -

LHH -

Regionsleitstelle Hannover -

TAB

UE -

VDE -

vdS -

Alarm- und Ausrickeordnung
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren
Alarmibertragungsanlage
Brandmeldeanlage
Brandmelderzentrale

Deutsches Institut fir Normung
Européische Norm
Feuerwehr-Anzeigetableau
Feuerwehr-Bedienfeld
Feuerwehr-Gebaudefunkbedienfeld
Freischaltelement
Feuerwehrschliisseldepot
Generalhauptschlissel
Generalhaupttransponder ("Magic Key")
Landesfeuerwehrverband

Lage- und Fuhrungszentrum (Teil der Regionsleitstelle
Hannover)

Landeshauptstadt Hannover

Gemeinsame integrierte Leitstelle fir Brandschutz, Hilfe-
leistung und Rettungsdienst der Landeshauptstadt und
der Region Hannover

Technische Anschlussbedingungen fur die Anschaltung
von Brandmeldeanlagen an die Alarmuibertragungs-
anlage in der Region Hannover

Ubertragungseinrichtung

Verband der Elektrotechnik und Elektronikinformations-
technik e. V.

VdS-Schadenverhitung GmbH, Amsterdamer Stral3e 174
50735 Koéln, www.vds.de
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1.3  Allgemeine Anforderungen an Brandmeldeanlagen (BMA)

BMA sind nach den jeweils gliltigen Vorschriften zu errichten, soweit im Folgenden keine
anderen Anforderungen genannt sind. Insbesondere sind folgende Bestimmungen in der
jeweils gultigen Fassung zu beachten:

e VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen mit Nenn-
spannungen bis 1000 Volt

e DIN VDE 0833, Teill und 2 C_;efahrenmeldeanlagen fur Brand, Einbruch und
Uberfall

e DINENDS54 Brandmeldeanlagen

e DIN 14661 Feuerwehr-Bedienfeld fir Brandmeldeanlagen

e DIN 14662 Feuerwehr-Anzeigetableau

e DIN 14663 Feuerwehr- Gebaudefunkbedienfeld

e DIN 14675 Brandmeldeanlagen, Aufbau und Betrieb

e DIN 4066 Hinweisschilder fur die Feuerwehr

e VdS-2095 VdS-Richtlinien fiir automatische Brandmeldeanlagen

e VdS-2105 Schlisseldepots

e VdS CEA 4001 Sprinkleranlagen, Richtlinien fir Planung und Einbau

Weitere Richtlinien, wie z.B. Gber die CE-Kennzeichnung und die elektromagnetische Ver-
traglichkeit (EMV), sind zu beachten.

Sofern die DIN-, VDE- und VdS-Bestimmungen voneinander abweichende Angaben ma-
chen, gelten die Bestimmungen der DIN / VDE als Mindestanforderungen.

Planung, Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung, Abnahme und Instandhaltung ei-
ner Brandmeldeanlage durfen ausschlieB3lich durch Fachbetriebe erfolgen, die nach
DIN 14675 zertifiziert sind

2. Aufschaltung einer Brandmeldeanlage (BMA) auf die
Alarmubertragungsanlage (AUA)

Die Region Hannover, Fachbereich Offentliche Sicherheit, unterhalt eine AUA fiir Brandmel-
dungen.

Der Betrieb der AUA ist der

Firma Siemens Building Technologies
GmbH & Co. oHG
Werner-von-Siemens-Platz 1
30880 Laatzen
als Konzessionar Ubertragen.

Zur Aufschaltung einer BMA auf die AUA bedarf es der schriftlichen Zustimmung der Region
Hannover, Fachbereich Offentliche Sicherheit, und des Konzessionéars. Die vorgefertigten
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Antragsformulare sind schriftlich beim Konzessionar anzufordern. Fir die Anschaltung der
UE muss der vollstandig ausgefullte Antrag mit allen Angaben tber die BMA rechtsgultig
unterschrieben mindestens 8 Wochen vor dem geplanten Anschalttermin beim Konzessionar
vorliegen.

Die Region Hannover, Fachbereich Offentliche Sicherheit, behalt sich vor, Anderungen oder
Abschaltungen von BMA/UE der zustandigen Bauaufsichtsbehorde weiter zu melden, wenn
der Teilnehmer bauaufsichtlich verpflichtet ist, eine dauernde Gefahren- bzw. Brandmeldung
zur Regionsleitstelle Hannover sicherzustellen.

Stellen sich wahrend des Betriebs wiederholt UnregelméRigkeiten oder Stérungen an der
BMA heraus, die zu vermeidbaren Fehlalarmierungen tiber die AUA fiihren, behalt sich die
Region Hannover, Fachbereich Offentliche Sicherheit, geeignete MalRhahmen vor, z. B.

e Uberpriifung der BMA

e Abschalten der UE bzw. Empfangseinrichtungen der AUA durch den Konzessionar

e Verrechnung der Kosten der Feuerwehreinsatze auf Grundlage der Satzungen der
jeweiligen Stadte und Gemeinden.

Die Kosten der oben genannten Maflinahmen gehen zu Lasten des Teilnehmers.

Bediensteten der Region Hannover, Fachbereich Offentliche Sicherheit und des Kon-
zessionars, die sich auf Verlangen ausweisen, ist jederzeit der Zutritt zu allen Teilen der
BMA, zum Zwecke der Uberprifung, zu gewahren.

Der Betreiber einer BMA muss an der BMZ Name und Anschrift sowie Telefonnummer un-
terwiesener Personen hinterlegen, die stéandig erreichbar sind. Diese Angaben sind auch der
Regionsleitstelle Hannover mitzuteilen und durch die Teilnehmer aktuell zu halten (Anschrif-
ten s. 13).

3. Ubertragungseinrichtung (UE)
Die UE wird vom Konzessionar eingerichtet und gewartet. Sie bleibt dessen Eigentum.

Die raumliche Platzierung der UE (in Einheit mit dem FBF, dem FAT und den Feuerwehr-
laufkarten) ist mit dem Fachbereich Offentliche Sicherheit der Region Hannover, Team
Brandschutz, abzustimmen.

Die Nummer der UE (Vergabe erfolgt durch den Konzessionér) ist gut lesbar am Geh&use
der UE anzubringen.

4. Brandmelderzentrale (BM2)

Der Aufbau und die Einrichtung einer BMZ mit Anschaltung an die AUA ist nach den gesetz-
lichen Vorgaben und den Regeln der Technik durchzufiihren.

Der Zugangsbereich zur BMZ ist mit Hinweisschildern nach DIN 4066 deutlich zu kennzeich-
nen. Im AuR3enbereich ist im Zusammenhang mit dem FSD eine rote Blitzleuchte (siehe
4.1.3) erforderlich.

Die Anzeige der BMZ das FAT, das FBF und der Hauptmelder (Teil der UE) bilden zusam-
men mit den Feuerwehrlaufkarten (siehe 8.1) und dem Feuerwehrplan eine Einheit und sind
daher in einem Raum nebeneinander zu installieren.

Die Lage ist vor Beginn der Planungen mit dem Fachbereich Offentliche Sicherheit der
Region Hannover, Team Brandschutz, abzustimmen.



4.1. Zugang zum Objekt im Alarmierungsfall

Der Feuerwehr ist bei ihrem Eintreffen der gewaltlose Zugang zur BMZ bzw. zum unter
Punkt 4 beschriebenen Raum sowie zum gesamten Uberwachungsbereich der BMA zu er-
maglichen.

4.1.1 Feuerwehrschlisseldepot (FSD)

Ein FSD Typ 3 (FSD 3, mit VdS-Zulassung) ist integraler Bestandteil der BMA und daher
grundsatzlich einzurichten.

Abweichungen bedirfen der Genehmigung durch den Fachbereich Offentliche Sicherheit der
Region Hannover, Team Brandschutz.

Das FSD 3 wird in der Regel neben dem Feuerwehrzugang des Objektes an der Anfahrstelle
fur die Feuerwehr angebracht.

Diese MalRnahme der Verbesserung der Gefahrenabwehr erfolgt im Interesse und auf Kos-
ten des Betreibers der baulichen Anlage.

4.1.1.1 Objektschlissel

Das Objekt sollte mit einem Generalschlie3system ausgeristet werden, da im FSD aus takti-
schen Grinden nur maximal drei Schliissel eingelegt werden kénnen. Sollen mehr als drei
Schlissel hinterlegt werden, muss ein zusatzliches Schliisseldepot oder ein gesicherter
Schlisselschrank an der Anlaufstelle der Feuerwehr installiert werden.

4.1.1.2 Digitale und elektronische SchlieRsysteme (Transponder)

Die Verantwortung fir die Zuganglichkeit zum Objekt und damit fir das Funktionieren und
die erforderlichen Berechtigungen bei der Verwendung von Transpondern liegen ausschliel3-
lich beim Betreiber.

Die Hinterlegung von zwei identischen Generalhaupttranspondern (GHT) im Feuerwehr-
schlisseldepot ist zur Schaffung einer Redundanz erforderlich.

Sofern tatsachlich alle Tiren mit dem GHT zu 6ffnen sind, ist lediglich ein deutlich sichtba-
rer Hinweis hierauf (nach DIN 4066) im Bereich des Feuerwehrbedienfeldes (z. B. auf dem
Kasten fur die Laufkarten oder direkt neben dem FBF) erforderlich, nach Méglichkeit auch im
Feuerwehrschlisseldepot (FSD 3). Sollte der GHT doch nur fiir einzelne Tiren relevant sein,
dann sind die Feuerwehrlaufkarten mit entsprechenden Hinweisen zu versehen. Hierzu siehe
Nr. 8.2 dieser TAB.

Der Transponder muss nach den folgenden geltenden Explosionsschutz-Normen geprift
sein:
¢ Richtlinie 94/9/EG
o DIN EN 50014 (Elektrische Betriebsmittel explosionsgefahrdete Bereiche)
DIN EN 50020 (Eigensicherheit ,i)

Die verwendeten Schliel3systeme sind nach Herstellerangabe zu warten bzw. warten zu las-
sen. Dabei sind auch die ggf. erforderlichen Batteriewechsel zu berlcksichtigen.

4.1.2 Freischaltelement (FSE)

Um der Feuerwehr die Mdglichkeit zum Offnen des FSD 3 auch ohne eine vorherige automa-
tische Alarmauslosung durch die BMZ oder bei einem Versagen der FSD 3 — Ansteuerung
zu ermdglichen, muss ein FSE vorhanden sein. Das FSE muss den jeweils glltigen Regeln
der Technik entsprechen und VdS-anerkannt sein. Das FSE ist an eine eigene Meldergruppe
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der BMA anzuschalten und entspricht in seiner Wirkung einem nicht automatischen Hand-
feuermelder (Druckknopfmelder); die Bestatigung des FSE bewirkt also einen Brandalarm.

Installiert wird das FSE in einer Hohe von 3,0 m Gber Oberkante Verkehrsflache, in einer
gedachten senkrechten Linie mit dem FSD 3. Als Schlie3ung des FSE ist der Profil-
Halbzylinder ,FBF-SchlieBung” der jeweiligen Stadt / Gemeinde wie im FBF zu verwenden.
Die zur Betatigung des FSE notwendige Aufstellflache fir tragbare Leitern muss einen festen
Untergrund haben.

Bei Einbau einer vom VdS zugelassenen Schliisseldepotsdule kann von der Hohenangabe
abgewichen werden.

Das FSE muss stets frei zuganglich sein.

4.1.3 Blitzleuchte

Jeder Alarmzustand, der zu einer AlarmUbertrag an die Regionsleitstelle Hannover fihrt, ist
durch eine rote Blitzleuchte anzuzeigen. Der Standort der Blitzleuchte ist in einer gedach-
ten senkrechten Linie zum FSD 3 so zu wéhlen, dass sie im Blickfeld der ankommenden
Einsatzkrafte der Feuerwehr liegt. Der Anbringungsort der Blitzleuchte ist mit dem Fachbe-
reich Offentliche Sicherheit der Region Hannover, Team Brandschutz, abzustimmen.

Der Fachbereich Offentliche Sicherheit der Region Hannover, Team Brandschutz, behélt
sich vor, bei unubersichtlichen oder weit verzweigten Anlagen zuséatzliche oder andere opti-
sche Erkennungsmerkmale zu verlangen.

4.2 Feuerwehrbedienfeld ( FBF )

Im Handbereich der BMZ bzw. des FAT ist ein FBF nach DIN 14661 zu installieren. Die
SchlieBung des FBF hat als DIN-Profil-Halbzylinder mit der FBF — Schliel3ung der jeweiligen
Stadt / Gemeinde zu erfolgen.

Der Zylinder muss bauseitig gestellt werden.
Der Betreiber erhdlt fiir diesen Zylinder keine Schlissel.

4.2.1 Brandfallsteuerungen

Alle Betriebseinrichtungen und Brandfallsteuerungen, die durch die BMA ausgeldst werden,
missen am FBF mit der Taste

»Brandfall-Steuerungen ab“
fur Revisionszwecke abschaltbar sein.
4.2.2 Akustische Warneinrichtungen

Alle akustischen Warneinrichtungen (z.B. Starktonhdrner, Hupen, Lautsprecherdurchsagen)
mussen mit dem Taster

»Akustische Signale ab*“

des FBF abzuschalten sein.
4.3 Feuerwehranzeigetableau (FAT)

Um die Betriebszustdnde der BMZ in einheitlicher Erscheinungsform den Einsatzkréaften der
Feuerwehr anzeigen zu kdnnen, ist ein FAT nach DIN 14662 zu installieren. Das FAT kann
in einem gemeinsamen Gehause mit dem FBF und den Feuerwehrlaufkarten (mit einer ge-
meinsamen SchlieBung) untergebracht werden.



Das FAT ist zu programmieren mit:

Erste Zelle: »Meldergruppe...(Nr.)
Zweite Zeile: » ...Raumbezeichnung...”

Bei ausgedehnten Objekten mit mehreren Zufahrten kann mehr als ein FAT einschlief3lich
eines Satzes Feuerwehrlaufkarten erforderlich sein.

Das FAT muss mit Schlie3zylinder mit der FBF-Schliel3ung der jeweiligen Stadt / Gemeinde
(DIN-Profil-Halbzylinder) ausgestattet sein.

Der Zylinder muss bauseits gestellt werden.

Der Betreiber der BMA erhélt fir diesen Zylinder keine Schlissel.

4.4 Bedienung der BMZ und Ihrer Peripheriegeréate

FBF und FAT (sowie FGB; vgl. Nr. 7) werden ausschliel3lich durch die Feuerwehr bedient
und nicht durch den Betreiber der BMA. Das Zurlckstellen von Alarmen an der BMZ durch
den Betreiber ist vor dem Eintreffen der Feuerwehr unzulassig. Die Bedienung und die Wie-
derherstellung der Betriebsbereitschaft der BMA erfolgt bei einem ausgeldsten und zur Feu-
erwehr weitergeleiteten Alarm ausschlieZlich durch die Einsatzkréafte der Feuerwehr tUber das
FBF.

5. Brandmelder

Die Auswahl und Installation von Brandmeldern hat nach den Bestimmungen der unter
Ziffer 1.3 genannten Regelwerke zu erfolgen.

Jeder Brandmelder ist dauerhaft mit der Gruppen- und Meldernummer (z.B. 1/1, %2 usw.) zu
beschriften. Die Beschriftungsschilder sind in rot mit wei3er Schrift auszufihren.

Der Fachbereich Offentliche Sicherheit der Region Hannover, Team Brandschutz, fordert

grundsatzlich die Einrichtung einer Einzelmelderidentifikation fur alle Brandmelder. Abwei-
chungen von dieser Regelung bedirfen der schriftichen Zustimmung des Fachbereiches

Offentliche Sicherheit der Region Hannover, Team Brandschutz.

51 Nichtautomatische Brandmelder (Handfeuermelder)

Uber die Vorgaben der unter Ziffer 5 genannten Regelungen hinaus, sind Handfeuermelder
vorwiegend in Rettungswegen und dort in der Nahe von sonstigen Feuerléscheinrichtungen
zu installieren.

Sie sind in einer H6he von 1,4 m £ 0,2 m Gber dem FulRboden anzubringen.

Die Beschriftung der Brandmelder mit Gruppen-, Linien- und Meldernummer muss auf dem
Beschriftungsfeld hinter der Glasscheibe vorgenommen werden. Schilder mit der Beschrif-
tung ,aulRer Betrieb” sind fiir jeden Melder bereit zu halten. Darlber hinaus sind Ersatzschei-
ben in ausreichender Anzahl vorzuhalten.

5.2 Automatische Brandmelder

5.2.1 Projektierung

Die Auswahl automatischer Brandmelder hat entsprechend der wahrscheinlichen Brandent-

wicklung in der Entstehungsphase, der Raumhdéhe, den Umgebungsbedingungen sowie den
maglichen StérgréRen in dem zu Uberwachenden Bereich zu erfolgen.
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Grundsatzlich ist der Betrieb von automatischen Meldern tauschungs- bzw. fehlalarmsicher
auszufuhren. Die automatischen Brandmelder sind gemafd VDE 0833 in Verbindung mit DIN
14675, der DIN EN 54 bzw. den VdS-Richtlinien auszufiihren.

Automatische Melder miissen so angebracht sein, dass die optische Anzeige mit Blickrich-
tung vom Raumzugang bzw. an der Verkehrsrichtung aul3en zu sehen ist.

Die Lesbarkeit der Melderbeschriftung muss nach DIN ausgefuhrt werden:

SchriftgrofRe (mm) = Leseentfernung (Meter) + 0,3
Jeder Melder muss leicht, ohne Benutzung von Werkzeugen, zuganglich sein.
Anzahl, Anordnung und Aufteilung der Meldergruppen und Melder sind seitens der Errichter-
firma der BMA gem. den o0.g. Richtlinien bzw. Normen festzulegen bzw. auszufuhren.
Alle nicht sichtbaren Melder in Doppelbéden, Zwischendecken sowie Liftungskanalen sind
an gut sichtbaren Stellen mit Parallelanzeigen zu versehen. Abweichungen bedurfen der
Zustimmung des Fachbereiches Offentliche Sicherheit, Team Vorbeugender Brandschutz.
Sollen automatische Brandmelder als Steuermelder eingesetzt werden, z.B. bei Rauchab-

schliissen, Léschanlagen usw., so sind diese funktionsbezogen zu kennzeichnen (z.B.
Rauchabschluss, CO,—Steuerung).

5.2.2 Melder in Deckenhohlrdumen

Melder in Deckenhohlraumen bzw. Zwischendecken missen ohne besonderen Aufwand
zuganglich sein. Unterhalb der Zwischendecken sind die Melderstandorte lagerichtig dauer-
haft zu kennzeichnen. Fir die Zuganglichkeit zum Melder ist eine geeignete Besteigeeinrich-
tung (z.B. Leiter) dauerhaft bereit zu halten.

5.2.3 Melder in Doppelbdden

Uber Melder in Doppelbdden sind die dartiber liegenden FuRbodenplatten oder Elemente
dauerhaft zu kennzeichnen und gegen vertauschen (z.B. durch Anbringen einer Kette) zu
sichern. Fur Bodenplatten sind geeignete Hebewerkzeuge jederzeit gut sichtbar vorzuhalten.

5.2.4 Melder in Schachten

Fur Melder in Schachten, z.B. Liftungschachten, Kabelschéchten, Sparschéchten, gelten
sinngemal die Bedingungen fur Melder in Deckenhohlraumen und Melder in Doppelbdden.

6. Anschaltung von selbsttatigen Loschanlagen
Selbsttatige Léschanlagen sind an die BMZ anzuschalten.
Der ausgeldste Zustand einer Loschanlage ist im FBF-Feld 3 optisch anzuzeigen.

Fur die Vorhaltung von Lageplanen zum Auffinden der Losch- bzw. Meldebereiche gelten die
Festlegungen wie fur Meldergruppen.

6.1 Sprinkleranlagen

Die Vorgaben der Richtlinie ,VdS CEA 4001 — Sprinkleranlagen, Richtlinie fir Planung und
Einbau® sind einzuhalten.
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Bei Sprinkleranlagen ist fur jeden Loschbereich (Sprinklergruppe) eine Meldergruppe der
BMA bzw. je Alarmventil eine separate Meldung zur BMZ und zum FAT vorzusehen und an
der BMZ /FAT mit der Bezeichnung des jeweiligen Losch- bzw. Meldebereichs anzuzeigen.
Das schliel3t die Notwendigkeit einer Feuerwehrlaufkarte je Léschbereich bzw. Meldergruppe
mit ein. Der Laufweg von der BMZ zur Sprinklerzentrale ist nach DIN 4066 auszuschildern.

Sprinklergruppenventile bzw. Léschbereiche von stationaren Léschanlagen sind wie folgt zu
beschriften:

e Meldergruppennummer

e Sprinklergruppennummer

e Loschbereichsnummer

e Wirkbereich bzw. Léschbereich

Beispiel : Meldergruppe 1, Sprinklergruppe 1, Garage 1, UG

6.2 Sonstige Loschanlagen

Sonstige ortsfeste Léschanlagen (z.B. Kohlenstoffdioxid — Léschanlagen) missen an die
BMZ angeschaltet werden, sofern sie nicht ausschlief3lich dem Einrichtungsschutz (Schutz
einzelner Gerate oder Techniken) dienen.

Die Anschaltung muss so erfolgen, dass das Auslésen der ortsfesten Loschanlage an der
BMZ und dem FAT mit der Bezeichnung des jeweiligen Ldsch- bzw. Meldebereiches ange-
zeigt wird.

Der erstauslosende Melder einer Loschanlage muss an der BMZ mindestens aber am Zu-
gang zum Léschbereich angezeigt werden.

7. Gebaudefunkanlagen

Sofern eine baurechtliche Verpflichtung zum Einbau und dem Betrieb einer Geb&udefunkan-
lage vorliegt, sind die bei dem Fachbereich Offentliche Sicherheit der Region Hannover,
Team Brandschutz, geltenden Gebaudefunkrichtlinien einzuhalten. Unter anderem ist in un-
mittelbarer Nahe des FBF ein FGB nach DIN 14663 mit der FBF-SchlielBung der jeweiligen
Stadt / Gemeinde anzubringen.

Das Einschalten der Gebaudefunkanlage muss sowohl manuell méglich sein (tiber das FGB)
als auch mit Auslésung der UE durch die BMZ automatisch erfolgen. Das Ausschalten der
Gebaudefunkanlage erfolgt ausschlie3lich manuell durch die jeweilige Feuerwehr der Stadt /
Gemeinde mittels des FGB.

8. Orientierungshilfen fir die Feuerwehr

8.1 Feuerwehrplane

Feuerwehrplane sind nach DIN 14095 auszufihren und missen zum Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme des Objektes in allen Exemplaren fertiggestellt sein. Ein Exemplar ist gut sichtbar
im Bereich der BMZ bzw. des FBF/FAT und der Laufkarten zu hinterlegen. Der Feuerwehr-
plan ist im Vorfeld hinsichtlich Inhalt, Ausfuhrung und Gestaltung mit dem zusténdige Stadt-
brandmeister bzw. Gemeindebrandmeister abzustimmen.

8.2 Feuerwehrlaufkarten

Je Brandmeldegruppe ist eine Feuerwehrlaufkarte gemaf DIN 14 675 (DIN-A-3, farbig, mit
Lage- und Grundrissplan) in Anlehnung an die Gestaltungsrichtlinien fir Feuerwehrlaufkarten
des Arbeitskreises Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz der Arbeitsgemeinschaft der
Leiter der Berufsfeuerwehren in Niedersachsen (AGBF Niedersachsen) und des Landesfeu-



12

erwehrverbandes Niedersachsen e.V., Fachausschuss Vorbeugender Brand- und Umwelt-
schutz, zu erstellen.

Befinden sich die Feuerwehrlaufkarten in einem der Allgemeinheit zuganglichen Bereich, so
ist der Laufkartenhalter ebenfalls mit der FBF-SchlieBung der jeweiligen Stadt / Gemeinde
gegen unbefugtes Entnehmen der Laufkarten zu sichern. Eine Deponierung der Laufkarten
in einem gemeinsamen Gehause mit FBF und FAT, das auch nur tber eine gemeinsame
Schlie3ung verfligt, ist moéglich.

8.3 Sonstige Lage- und Ubersichtsplane

Der Fachbereich Offentliche Sicherheit der Region Hannover, Team Brandschutz, kann ver-
langen, dass weitere Lage-, Alarm- und Ubersichtsplane in unmittelbarer Nahe der BMZ hin-
terlegt werden.

0. Abnahme der BMA

Vor Anschaltung der BMA an die UE bzw. an die AUA erfolgt eine Abnahme durch den Kon-
zessionar und der Feuerwehr der jeweiligen Stadt / Gemeinde.

Der Termin fur die Abnahme muss zwischen der Feuerwehr der jeweiligen Stadt / Gemeinde
und dem Konzessionar der BMA mit mindestens 14-tdgigem Vorlauf abgestimmt werden.
Der Betreiber bzw. Errichter der BMA hat den Konzessionar daher rechtzeitig Gber den ge-
wuinschten Aufschalttermin zu informieren. Weitrehin ist die Regionsleitstelle Hannover mit
ebenfalls mindestens 14-tdgigem Vorlauf des gewtiinschten Aufschalttermines zu informie-
ren.

Bei der Abnahme missen der Antragsteller und der Errichter der BMA (oder jeweils ein
zeichnungsberechtigter Vertreter) anwesend sein.

Spatestens zu diesem Zeitpunkt missen der Feuerwehr der jeweiligen Stadt / Gemeinde
bzw. dem Fachbereich Offentliche Sicherheit, der Region Hannover, Team Brandschutz,
Ubergeben werden:
¢ Nachweis der Wartung durch eine geeignete Wartungsfirma (rechtsgtltiger War-
tungsvertrag) oder Eigenwartung durch entsprechend qualifiziertes Personal. Die
fachliche Eignung ist durch Vorlage einer Zertifizierung nach DIN 14675 nachzuwei-
sen.
e Inbetriebsetzungsprotokoll nach DIN 14675

e Errichterbescheinigung mit der Erklarung, dass die BMA nach den jeweils giltigen
Vorschriften und Regelwerken ausgefihrt wurde,

¢ Abnahmeattest fir automatische Loschanlagen von einer anerkannten Prifstelle,
e die geforderten Feuerwehrpléne,

¢ Hinweise Uber zu alarmierende Personen im Alarm- und Storungsfall,

e Objektangaben

e Angabe einer Telefonrufnummer fiir die Ruckrufinformation bei Abschaltung einer UE
fur den Revisionsbetrieb der BMA
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e Ergdnzende Hinweise zu besonderen Gefahren eingebauter Stoffe, Materialien und /
oder Lagerungen.

Die vorstehend genannten Unterlagen sind stéandig aktuell zu halten. Verdnderungen sind
der Regionsleitstelle Hannover und der Feuerwehr der jeweiligen Stadt / Gemeinde unver-
zuglich schriftlich mitzuteilen.

Sind nicht alle 0.q. Bedingungen erfullt, erfolgt keine Aufschaltung!

Die Aufschaltabnahme bezieht sich auf die in diesen Anschlussbedingungen aufgefiihrten
Forderungen. Die Uberpriifung erfolgt stichpunktartig. Es wird vorausgesetzt und unterstellt,
dass die BMA den unter Ziffer 1 genannten Regelwerken sowie den Angaben entspricht. Die
Aufschaltabnahme ist keine Bestatigung der fachgerechten Installation der Brandmeldeanla-

ge.

10.  Abschalten der Ubertragungseinrichtung (UE)
10.1 Wartungen und Inspektionen

Die vorgeschriebenen Wartungen und Inspektionen sind fortlaufend in einem Betriebsbuch
zu dokumentieren (siehe VDE 0833, Teil 1, Abschnitt 5). Das Betriebsbuch ist jederzeit ein-
sehbar an der BMZ zu hinterlegen.

Es ist ein Wartungsvertrag mit einer nach DIN 14675 zertifizierten Fachfirma abzuschlieen.

10.2 Revision der Brandmeldeanlage, Weiterleiten von Stormeldungen

Die Revision der BMA wird zwischen Betreiber, Wartungsfirma und Serviceleitstelle des
Konzessionérs geregelt.

Fur die Dauer der Revisionsschaltung ist vom Teilnehmer fir eine geeignete Objektsiche-
rung zu sorgen. Die Branderkennung in den zu iiberwachenden Bereichen bis hin zur Uber-
mittlung einer Alarmmeldung zur Regionsleitstelle Hannover ist auf eine geeignete Art und
Weise sicherzustellen. Die Verantwortung fiir die Abschaltung der UE verbleibt jeweils beim
Teilnehmer (Betreiber der BMA).

Wahrend des Revisionsbetriebes bei der Feuerwehr einlaufende Alarme werden als echte
Alarme betrachtet und bewirken die entsprechende Alarmierung von Einsatzmitteln.

Technische Storungen der BMA sind als dezidierte Stormeldungen an eine standig besetzte
Stelle nach VDE 0833 (nicht Regionsleitstelle) weiterzuleiten.

11. Erganzende Bestimmungen

\_/_Veitere, sich durch technische, bauaufsichtliche, zulassungsrechtliche oder organisatorische
Anderungen ergebende Anforderungen, bleiben vorbehalten.

12. Kostenersatz und Entgelte

12.1  Abnahmegebihren

Die Aufschaltabnahme der BMA gemalR Ziffer 9 dieser Anschlussbedingungen, die Wartung
des FSD, sowie alle aufgrund von Méangeln der BMA erforderlichen Wiederholungsabnah-
men sind kostenpflichtig und kénnen dem Betreiber in Rechnung gestellt werden.
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12.2 Falschalarme

Die Kosten, die der jeweiligen Stadt / Gemeinde durch den Einsatz der Feuerwehr aufgrund
von Falschalarmen entstehen, kdnnen dem Betreiber der BMA auf Grundlage der giltigen
Satzungen der jeweiligen Stadt / Gemeinde in Rechnung gestellt werden. Es ist fur die Pflicht
zum Kostenersatz unerheblich, ob ggf. Dritte den Alarm vorsétzlich oder fahrlassig verur-
sacht haben.

13. Adressen

13.1 Region Hannover
Fachbereich Offentliche Sicherheit
OE 32.07 Team Brandschutz
Postfach 147
30001 Hannover
Tel.-Nr. 0511/616-23255 (werktags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr)
Fax-Nr. 0511/616-1123327
Mail: Brandschutz@region-hannover.de

13.2 Regionsleitstelle Hannover
Feuerwehrstralie 1
30169 Hannover
Tel.: 0511 /912-1380
Fax.: 0511 /912-1500
Mail: FEL@region-hannover.de

13.3 Konzessionar
Firma Siemens Building Technologies
GmbH & Co. oHG
Werner-von-Siemens-Platz 1
30880 Laatzen

Tel.: 0511/ 877-1567
Fax: 0511 /877-1100

mailto: feuerwehr.sbt.mte.rd@siemens.com
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Der kostenlose Download von Uber 250 TAB’s (technis che Anschluss-
bedingungen fur Brandmeldeanlagen) wird IThnen zur V. erfligung gestellt von:

Unternehmensberatung Wenzel
Beratung und Zertifizierung DIN 14675
Dipl.-Ing. Stephan Wenzel
FloRerstr. 22

76571 Gaggenau

Tel.: 0700 346 14675
Fax: 0700 346 14675
www.DIN-14675.de
info@DIN-14675.de

Jede TAB erhalten Sie inhaltlich und sachlich komplett unveréndert, lediglich diese
beiden Infoseiten wurden angehangt.

2 224 technische Anschlussbedingungen der Feuerwehr im Download - Micrasoft Internet Explorer E”E“il
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Messe Security
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Download
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FAX an: 0700 / 346 14675

Unternehmensberatung Wenzel

Dipl.-Ing. Stephan Wenzel

FloRerstr. 22, 76571 Gaggenau

Telefon: 0700 / 346 14675

E-Mail: info@DIN-14675.de Internet: www.DIN-14675.de

| Angebot Beratung DIN EN ISO 9001 und DIN 14675

| Angebot Zertifizierung DIN EN ISO 9001 und DIN 14675
1 Newsletter DIN 14675

| geanderte/neue TAB verfiigbar:

O Ich suche eine individuelle L6sung und bitte um Ruckruf.
Ort/Datum: Stempel/Unterschrift:

Firma:

Abteilung

Ansprechpartner

StralRe

PLZ, Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Homepage




	Region Hannover
	Hildesheimer Str. 20
	Tel.: 0511 / 616-23255
	Fax.: 0511 / 912-1500
	Hildesheimer Str. 20
	30169 Hannover
	 Alarmübertragungsanlage (AÜA)

	Firma Siemens Building Technologies
	GmbH & Co. oHG
	Werner-von-Siemens-Platz 1
	30880 Laatzen
	Tel.: 0511 / 877-1567
	Fax: 0511 / 877-1100
	mailto: feuerwehr.sbt.mte.rd@siemens.com







